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Deutscher Hof 
 
- Gestaltung mit Spielgeräte 
 
 
Beschlussantrag 
 
Über die weitere Vorgehensweise soll erst im Gemeinderat nach erfolgter Diskussion 
und Meinungsaustausch entschieden werden. 
Sollte der Gemeinderat die Maßnahme umsetzen kann die Finanzierung über die 
investive Haushaltsposition Kinderspielplätze erfolgen. Hier ist im Haushalt 2021 ein 
Betrag in Höhe von 30.000,00 € eingestellt. 
 
   Gohm/24.06.2021 

 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 
 Anzahl  

Ja-Stimmen   

Nein-Stimmen   

Enthaltungen   

 
 
Aus den Reihen des Gemeinderates wurde in der Sitzung am 04.05.2021 unter dem 
Tagesordnung Verschiedenes an die Verwaltung die Bitte geäußert zu prüfen ob man 
nicht im Deutschen Hof vor dem neuen Wohn- und Geschäftshaus die südliche Fläche 
mit Spielgeräten gestalten könnte. 
 
Dieser Bitte kommen wir gerne nach und tragen dem Gemeinderat heute folgenden 
Sachstand vor.  
 
In der Anlage 1 Fotoaufnahme und Lageplan zeigen wir Ihnen die räumlichen 
Gegebenheiten die es vor Ort zu beachten gilt. 
In erster Linie muss die im Plan dargestellte rote Zufahrtsfläche und die rot schraffierte 
Aufstellfläche für die Feuerwehr berücksichtigt werden. In diesem Bereich dürfen wir 
keine fest installierten Spielgeräte aufstellen. 
 
Weiter ist zu beachten, dass unter einem großen Teil der südlichen Außenfläche sich 
die Tiefgarage von DH21 befindet. Im Plan haben wir den Verlauf der 
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Tiefgaragenkante blau gestrichelt dargestellt. Auf der Tiefgaragendecke möchten wir 
keine Spielgeräte befestigen. Das Risiko die Abdichtung durch die Installation und 
Befestigung eines Spielgerätes auf der TG-Decke zu beschädigen ist uns zu groß. 
Auch ist die Überdeckung für das Fundament zum Spielgerät je nach Größe und Art 
des Spielgerät nicht ausreichend. 
 
Die Pflasterflächen auf der TG-Decke zwischen Feuerwehraufstellfläche und 
Fensterfront Physio und Hauszugang sollten ebenfalls nicht in Betracht gezogen 
werden. Zu den Fenstern der Behandlungsräume Physio sollte ein gewisser Abstand 
auf Rücksichtnahme eingehalten werden und der Zugangsbereich zum Hauseingang 
nicht durch ein Spielgerät blockiert werden. 
 
Somit ergibt sich aus den oben genannten Gründen – Feuerwehrzufahrt, 
Feuerwehraufstellfläche, Abdichtung Tiefgarage, Abstand Physio Rücksichtnahme, 
Hauszugang - letztendlich nur die im Plan dargestellten Flächen F1 und F2 zum 
Aufstellen eines Spielgerätes übrig. 
 
In der Anlage 2 und Anlage 3 stellen wir Ihnen eine mögliche Auswahl an Spielgeräte 
zur Verfügung die auf den Flächen F1 bzw. F2 zur Ausführung kommen könnten. 
 
Bei der Auswahl der Spielgeräte haben wir uns auf Spielgeräte konzentriert die keinen 
Fallschutzbelag unter und um das Spielgerät benötigen und keine Absturzhöhe größer 
60 cm haben. Die ausgewählten Spielgeräte sollen in erster Linie zum 
Gedankenaustausch anregen. 
 
Für die einzelnen ausgewählten Spielgeräte entstehen inkl. Montage folgende Kosten 
(Brutto): 
 

1. Wasserstrudel 14.099,84 €  
2. Spiel-Sitz 4    1.951,60 €  
3. Drehskulptur    6.127,31 € 
4. Verkaufstresen      900,00 € 
5. 3Gewinnt    1.200,00 € 
6. Welpenlabyrinth      960,00 € 

 
Je nach Spielgerät kommen für das Fundament 400,00 € - 900,00 € zu den oben 
genannten Kosten hinzu. 

 
Sollte der Gemeinderat die Maßnahme umsetzen kann die Finanzierung über die 
investive Haushaltsposition Kinderspielplätze erfolgen. Hier ist im Haushalt 2021 ein 
Betrag in Höhe von 30.000,00 € eingestellt. 
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